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Berater*innen im BFD

Beratung und Begleitung von Freiwilligen   

und Einsatzstellen

Mitwirkung bei Beschwerden



Welche Freiwilligendienste 

gibt es?

FSJ

FÖJ

BFD

EFD

Freiwilliges Soziales Jahr 

(Alter: … )

FSJ Kultur  FSJ Politik  …

Freiwilliges Ökologisches

Jahr  (Alter: … )

Bundesfreiwilligen-

dienst (Alter …)

Europ. 

Solidaritäts-

koorp

Weltwärts

Kulturweit

Aupair

FSJ

Intern.



Wer kann Freiwilligendienst 

machen?

alle Bürgerinnen und Bürger

bis 26 Jahre          bis 66 Jahre        älter als 66

Alter, Geschlecht, Nationalität oder 

die Art des Schulabschlusses

spielen dabei keine Rolle. 

Junge

Menschen

nach der

Schule

Menschen

in mittleren

Jahren

Seniorinnen

und

Senioren



Für welchen Zeitraum kann ich 

mich engagieren?

die

Regeldauer

sind

12 Monate mindestens

6 

Monate 

bis zu

18

Monate 

maximal

24

Monate

(Ausnahme!) 

Den BFD kann man in Voll- oder Teilzeit 

leisten (jedoch mit mehr als 20 Stunden pro 

Woche)  



Vereinbarungen über den BFD 

werden in der Regel über 12 

Monate abgeschlossen werden. 

Verlängerungen um weitere 6 

Monate sind möglich.



Welche Leistungen erhalte ich im 

Freiwilligendienst?

Anleitung+

Weiterbildungen

Alle Freiwilligen 

erhalten

kosten-

lose Seminare

Taschengeld

Die Höchstgrenze 

liegt bei 644,00 Euro.

In der Regel zwischen 

200€ und 300€

SV Beiträge

Renten-, Unfall-, 

Kranken-, Pflege- und 

Arbeitslosenversicher

ung

Freiwillige

Leistungen

Unterkunft, 

Verpflegung, 

Mobilitätszuschlag



Vereinbarung 

zwischen

1. Freiwilligen

2. Bundesrepublik Deutschland











Arbeitsmarktneutralität

Anleitung durch Fachkraft

Arbeitsschutz

Betriebshaftpflicht

Pflichten der Einsatzstelle



Aufgaben?

Pausen?

Sonderurlaub/

Freistellung?

Nebenjob/

Nebenverdienst?

Kind krank?

Jugendarbeitsschutz?



Sozialversicherung



Krankenversicherung

Leistungen

a) Behandlung und Medikamente wie alle gesetzl. 

Versicherten (Arzt, Krankenhaus, Zahnbehandlung, 

Hilfsmittel, ReHa …)

b) Krankengeld nach 6 Wochen Erkrankung

c) Kinderkrankengeld

c) Mutterschutz



Arbeitslosenversicherung 

ALG I

Wer zwölf Monate einen 

Bundesfreiwilligendienst leistet, hat einen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld I 
erworben.

12 Monate BFD = 6 Monate ALG I-

Anspruch



Rentenversicherung

Rentenhöhe 

Beitragszeiten 



Freiwillige

sind unfallversichert (BG) 

Unfallschutz (Personen) bei Wege- und 

Arbeitsunfällen

Unfallschutz



Für Schäden bei der Ausübung  

ihrer Tätigkeit haften Freiwillige 

wie 

ArbeitnehmerInnen

Betriebshaftpflichtversicherung

Schadensereignisse



Sozialleistungen



Bürgergeld

Freibetrag 250,-€

Seit 1.7.2023: U25: bis 520,-€ (vom 

Taschengeld)



Voraussetzungen:

a) Eigener Wohnraum

b) Eigenes Einkommen

Wohngeld



Kindergeld 

Der Bundesfreiwilligendienst ist 

Tatbestand, der für sich alleine eine 

Kindergeldberechtigung auslöst

(bis zum 25. Geburtstag)



Freiwilligenausweis

-Ermäßigte Zeitfahrtkarten (?)

-Eintrittsermäßigungen (!)



Bildung/Seminare

Freiwillige unter 27 Jahren: 25 Seminartage

Eine mögliche Variante politische Bildung

Freiwillige über 27 Jahren: 12 Seminartage

politische Bildung zusätzlich/ (nicht  verpflichtend)

5 Sem am BiZ

Bis zu 5 Tagen 



Seminare kostenfrei!

Erstattung Fahrtkosten!



Bildungszentrum 

Sondershausen 



Seminarraum in 

Sondershausen



Dienstzeitbescheinigung

schriftliches Zeugnis

von der Einsatzstelle

Was erhalte ich zum 

Dienstende




